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1. Geltungsbereich und Anbieter  
1.1. Die Energieberatung Macala erbringt Dienstleistungen an Endkunden 
aufgrund der nachfolgenden AGB. 
1.2 Der Vertrag gilt zwischen der Energieberatung Macala und dem Auf-
traggeber.  

1.3 Abweichende entgegenstehende AGB`s des AuCraggebers werden zu-
rückgewiesen und enEalten gegenüber der Energieberatung Macala 
keine Wirkung, auch dann nicht, wenn die Energieberatung Macala diesen 
nicht ausdrücklich widerspricht.  

1.4 Sollten Verträge/AuCräge der Energieberatung Macala schriCliche 
BesMmmungen enthalten, welche von den unten aufgeführten abwei-
chen, so gelten diese übergeordnet. 

2. Zustandekommen des Vertrages  
2.1 Der Umfang des AuCrags wird dem AuCraggeber in einem schriCli-
chen Angebot unterbreitet. 

2.2 Durch beiderseiMge Unterzeichnung des AuCrages bzw. durch die 
schriCliche BestäMgung der Macala Energieberatung kommt der Vertrag 
zwischen der Energieberatung Macala und dem AuCraggeber zu Stande.  

2.3 Mit Unterzeichnung erkennt der AuCraggeber die vorliegenden AGB 
an. Mit der AuCragsbestäMgung entsteht ein Vertragsverhältnis zwischen 
der Energieberatung Macala und dem AuCraggeber, das sich nach deut-
schem Recht, den Regelungen des Vertrages und dieser AGB richtet. 

2.4 Die Angebote der Energieberatung Macala sind freibleibend. Der Auf-
traggeber ist an seinen AuCrag gebunden, soweit ihm nicht ein gesetzli-
ches Widerrufsrecht zusteht, von dem er rechtswirksam Gebrauch macht. 

3. Leistungsumfang  
3.1 Der Leistungsumfang wird zwischen den Parteien durch den Vertrag 
definiert. Andere als die schriClich festgelegten Leistungen sind nicht Ver-
tragsgegenstand.  

3.2 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  

3.3 Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der SchriCform 

4. Mitwirkung des AuAraggebers  
4.1 Angaben, welche zur Erstellung der vereinbarten Leistung erforderlich 
sind, sind unverzüglich an die Energieberatung Macala zu leiten; außer-
dem sind relevante Dokumente auszuhändigen. Weiterhin haCet der Auf-
traggeber für fehlerhaCe Angaben und deren Folgen.  

4.2 Der Energieberatung Macala werden unverzügliche eventuelle Ände-
rungen bekannt gegeben.  
4.3 Von der Energieberatung Macala erstellte Berichte/Zwischenberichte 
werden vom AuCraggeber unverzüglich auf RichMgkeit bezüglich der ge-
machten Angaben geprüC. 

5. Datensicherung  
5.1 Die von der Energieberatung Macala verwerteten Daten werden 
durch EDV erfasst. 

5.2 Nach FerMgstellung der Arbeiten wird der AuCraggeber dafür Sorge 
tragen, dass diese rekonstruierbar au[ewahrt werden (schriCliche Be-
richte, etc.). 

6. Kündigung  
6.1 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Die 
Kündigung hat schriClich zu erfolgen.  

6.2 Die bis zum Zugang der Vertragskündigung entstandene Vergütung, 
für die auf Grund des Vertrages erbrachten Leistungen, sind abrechenbar 
und ohne Abzug zu zahlen.  

6.3 Die BesMmmungen aus 6.2 sind auch anzuwenden, wenn die Energie-
beratung Macala den Vertrag vor dem vereinbarten Abschluss rechtswirk-
sam beendet. 

 

7. Rechnungsstellung, Zahlungen  
7.1 Wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden Kosten 
und Honorare nach Abschluss der Arbeiten in Rechnung gestellt. Grund-
lage hierfür ist die zum Vertragsabschluss gülMge Preisliste der Energiebe-
ratung Macala. Bei größeren Projekten sind monatliche Abschlagszahlun-
gen bis zum Wert der bis dahin erbrachten Leistungen fällig.  
7.2 Auf Grundlage des Vertrages ausgestellte Rechnungen sind innerhalb 
von 5 Tagen und ohne Abzug fällig. 

7.3 Sollte der AuCraggeber mit dem Ausgleich fälliger Rechnungen in Ver-
zug sein, so ist die Energieberatung Macala berechMgt, die Arbeiten am 
aktuellen Projekt bis zum Zahlungseingang einzustellen. Im Verzugsfall fal-
len ab dem 1. Verzugstag Verzugszinsen in Höhe von 5,00 % zuzüglich des 
jeweils gülMgen Diskontsatzes an. 

8. Eigentumsvorbehalt und Urheberrecht  
8.1 Die Energieberatung Macala bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Ei-
gentümerin der von ihr erstellten Dokumente/Gewerke.  

8.2 Die Energieberatung Macala behält sich vor, im Falle des Rücktrijs 
vom Vertrag alle von ihr erstellten und gelieferten Leistungen unverzüg-
lich vom AuCraggeber oder Drijen oder vom AuCraggeber dafür erhal-
tene Leistungen Drijer, herauszuverlangen.  

8.3 Der AuCraggeber ist bis zur vollständigen Bezahlung nicht berechMgt 
etwaige Leistungen/Dokumente zu vervielfälMgen, Drijen zur Verfügung 
zu stellen, sie an Sicherheit Drijer zu belasten, zu verpfänden oder zu 
übereignen.  

8.4 Der AuCraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im Zuge 
von Beratungs-& DienstleistungsauCrägen von der Energieberatung 
Macala ihren Mitarbeitern und KooperaMonspartnern erstellten Unterla-
gen in gleich welcher Form nur für die Erfüllung des AuCrags Verwendung 
finden. Insbesondere bedarf die entgeltliche und unentgeltliche Weiter-
gabe beruflicher Äußerungen jeglicher Art und Form der Energieberatung 
Macala an Drije deren schriCliche ZusMmmung. Eine HaCung der Ener-
gieberatung Macala dem Drijen gegenüber wird damit nicht begründet.  

8.5 Das Urheberrecht an den im Rahmen des Beratungs- & Dienstleis-
tungsauCrages erbrachten Leistungen verbleibt grundsätzlich im Besitz 
der Energieberatung Macala, soweit nicht anders schriClich vereinbart.  

8.6 Im Hinblick darauf, dass erstellte Beratungs- & Dienstleistungen 
grundsätzlich geisMges Eigentum der Energieberatung Macala sind, gilt 
das Nutzungsrecht derselben auch nach Bezahlung des Honorars aus-
schließlich für eigene Zwecke des AuCraggebers und nur in dem im Auf-
trag bezeichneten Umfang. Jede dennoch erfolgte Weitergabe, auch im 
Zuge einer Auflösung des Unternehmens, aber auch die kurzfrisMge Über-
lassung zu ReprodukMonszwecken zieht Schadensersatzansprüche nach 
sich. In einem solchen Fall ist volle Genugtuung in der Höhe des durch die 
Weitergabe der InformaMonen bei der Macala ConsulMng entstandenen 
wirtschaClichen Schadens zu leisten. 

9. Hindernisse, Unmöglichkeit, Verzug  
9.1 Die Energieberatung Macala kommt mit ihren Leistungen nur in Ver-
zug, wenn vertraglich besMmmte FerMgstellungstermine aufgeführt sind 
und die Energieberatung Macala die Verzögerungen zu verschulden hat. 
Ereignisse, die die Arbeiten von der Energieberatung Macala vorüberge-
hend unmöglich machen und die, die bei Vertragsabschluss nicht abseh-
bar waren, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Krieg, Streik und ähnliche 
von welchen die Energieberatung Macala unmijelbar und/oder mijel-
bar betroffen ist, sind als Gründe für schuldhaCen Verzug ausgeschlos-
sen. Grundlegend ist, dass genannte Gründe nicht rechtswidrig oder von 
der Energieberatung Macala selbst verursacht worden sind.  

9.2 Ist das Leistungshindernis zeitlich begrenzt, so ist die Energieberatung 
Macala dazu berechMgt, die Vertragsdauer im Rahmen der zeitlichen Be-
grenzung aufzuschieben. Wird jedoch die Erbringung der Leistung nach 
Punkt 9.1 für die Energieberatung Macala konMnuierlich unmöglich, so ist 
die Macala ConsulMng von der Leistungserbringung befreit.  

9.3 Sollten Pflichtverletzungen nach § 280 BGB von der Energieberatung 
Macala zu vertreten sein, gilt hierzu ergänzend Punkt 10. 
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10. HaAungsbegrenzung  
10.1 Die HaCung von der Energieberatung Macala ist ausgeschlossen, 
wenn Beratungsfehler darauf beruhen, dass der AuCraggeber seiner Mit-
wirkungspflicht aus Punkt 4 nicht vollständig oder rechtzeiMg nachgekom-
men ist. Den Nachweis von RechtzeiMgkeit und/oder Vollständigkeit ist 
vom AuCraggeber zu erbringen. Ferner wird von der Energieberatung 
Macala keine HaCung für etwaige Schäden aus Pflichtverletzungen gemäß 
Punkt 5 übernommen.  

10.2 Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit haCet die Energieberatung Macala nur, wenn sie auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.  

10.3 Für sonsMge Schäden, soweit sie nicht auf der Verletzung von Kardi-
nalpflichten (solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf) beruhen, haf-
tet die Energieberatung Macala nur, wenn sie auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung von ihr beruhen.  
10.4 Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren nach 
30 Jahren; im Übrigen nach 1 Jahr, wobei die Verjährung mit dem Schluss 
des Jahres beginnt, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den im Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste (§ 199 Abs.1 BGB).  

10.5 Für den Erfolg, welcher aus der Beratung resulMert, kann mit Rück-
sicht auf die Aufgabenstellung von der Energieberatung Macala nicht ga-
ranMert werden. Der HaCungsumfang beschränkt sich zunächst auf die 
Honorarhöhe, jedoch sind Personenschäden von der HaCungsbeschrän-
kung ausgenommen.  

10.6 Die Erbringung der Leistung erfolgt nach den anerkannten Regeln der 
Technik, als diese gelten die einschlägigen Normen der betroffenen Ge-
werke zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. 

11. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht  
11.1 Dem AuCraggeber steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn die 
Gegenforderung des AuCraggebers rechtskräCig festgestellt worden ist 
oder von der Energieberatung Macala nicht bestrijen wurde.  

11.2 Der AuCraggeber kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, so-
weit seine Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht 

 
12. Datenschutz  

12.1 Sollten personenbezogene Daten (z.B. Name, AnschriC, E-Mail-Ad-
resse) erhoben werden, verpflichtet sich die Energieberatung Macala 
dazu, das Einverständnis des AuCraggebers einzuholen. Die Energiebera-
tung Macala verpflichtet sich dazu, keine Daten an Drije weiterzugeben, 
es sei denn, der AuCraggeber hat zuvor eingewilligt.  

12.2 Die Energieberatung Macala weist darauf hin, dass die Übertragung 
von Daten im Internet (z. B. per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. 
Demnach kann ein fehlerfreier und störungsfreier Schutz der Daten Drit-
ter nicht vollständig gewährleistet werden. Diesbezüglich ist unsere Haf-
tung ausgeschlossen.  

12.3 Drije sind nicht dazu berechMgt, Kontaktdaten für gewerbliche AkM-
vitäten zu nutzen, sofern der Anbieter den betroffenen Personen vorher 
eine schriCliche Einwilligung erteilt hat.  

12.4 Des Weiteren besteht ein Recht auf BerichMgung/Löschung von Da-
ten/Einschränkung der Verarbeitung für den Nutzer.  
12.5 Weitere Angaben zum Datenschutz sind in der separaten Daten-
schutzerklärung zu finden. 

13. Gerichtsstand/Erfüllungsort  
13.1 Gerichtsstand für alle Verfahren gegen die Energieberatung Macala 
ist der Sitz der Energieberatung Macala. Für Klagen gegen Kunden von der 
Energieberatung Macala ist der Gerichtsstand ebenfalls am Sitz der Ener-
gieberatung Macala; dies gilt, wenn der Kunde Vollkaufmann ist oder kei-
nen allgemeinen Gerichtsstand in der BRD hat.  
13.2 Erfüllungsort für sämtliche Leistungen sowie für Zahlungen ist Wis-
mar.  

14. Salvatorische Klausel  
Sollte eine einzelne oder mehrere Klauseln dieser Bedingungen für ungül-
Mg erklärt werden, so bleibt der davon unberührte Teil weiterhin wirksam. 
Die unwirksame Klausel ist in diesem Fall durch eine wirksame und durch-
setzbare Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaClichen und rechtlichen 
Zweck der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. Gleiches gilt für das 
Schließen einer Regelungslücke 


